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Stadt Bramsche 

 
 

 
Protokoll 

über die 4. Sitzung des Ausschusses f. Stadtentwicklung u. Umwelt 
vom 22.03.2017 

Ratssaal, Hasestraße 11, 49565 Bramsche 
 

 
Anwesend: 
 

Vorsitzender 
Herr Ralf Bergander  

Mitglieder SPD-Fraktion 
Frau Roswitha Brinkhus  
Frau Anette Marewitz  
Herr Torsten Neumann  
Herr Horst Sievert Vertretung für Herrn Oliver Neils 

Mitglieder CDU-Fraktion 
Herr Gert Borcherding Vertretung für Herrn Ernst-August Rothert 
Herr Heiner Hundeling  
Herr Andreas Quebbemann  

Mitglieder Fraktion B 90/DieGrünen 
Frau Barbara Pöppe  

Mitglieder FDP-Fraktion 
Herr Jürgen Kiesekamp Vertretung für Frau Anette Staas-Niemeyer 

Mitglieder Fraktion Die LINKE 
Herr Bernhard Rohe  

Bürgervertreter gem. § 71 (7) NKomVG 
Herr Volker Schulze  
 
 
Abwesend: 

Mitglieder SPD-Fraktion 
Herr Oliver Neils  

Mitglieder CDU-Fraktion 
Herr Ernst-August Rothert  

Mitglieder FDP-Fraktion 
Frau Anette Staas-Niemeyer  

Bürgervertreter gem. § 71 (7) NKomVG 
Herr Werner Hagemann  
Herr Carsten Johannsmann  
 
 
Beginn: 18:00 Ende: 20:55 
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Tagesordnung: 
 1   Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 

Beschlussfähigkeit 
  

 2   Ergänzung/Feststellung der Tagesordnung   

 3   Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 
09.02.2017 

  

 4   Einwohnerfragestunde   

 5   Weiterentwicklung ÖPNV Bramsche 
- Informationen durch Herrn Schniedermann, PlaNOS 

  

 6   Kurz- und mittelfristige Gewerbeflächenentwicklung WP 16-21/0112  

 7   36. Änderung des Flächennutzungsplanes - 
Gewerbliche Baufläche im Ortsteil Schleptrup - 
Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB 

WP 16-21/0113  

 8   Bebauungsplan Nr. 164 "Industrie- und 
Gewerbegebiet "Eiker Esch" - Aufstellungsbeschluss 
gem. § 2 (1) BauGB 

WP 16-21/0114  

 9   Bebauungsplan Nr. 144 "Südöstlich der 
Westerkappelner Straße" mit baugestalterischen 
Festsetzungen  
- erneute öffentliche Auslegung gem. § 4 a Abs. 3 in 
Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB 
- Bezugsvorlagen Nr. WP 06-11/462, WP 11-16/853, 
WP 11-16/928 

WP 16-21/0104  

 10   Bebauungsplan Nr. 79 "Zwischen Lutterdamm und 
Rijswijker Straße" mit örtlichen Bauvorschriften 
- Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB in 
Verbindung mit § 13 BauGB sowie 
Auslegungsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

WP 16-21/0106  

 11   Einwohnerfragestunde   

 
 
 
TOP  1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 

Beschlussfähigkeit 
 

 
 Vors. Bergander stellt die ordnungsmäßige Ladung und Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
TOP  2 Ergänzung/Feststellung der Tagesordnung  
 
 RM Pöppe beantragt, dass TOP 7 (WP 16-21/0112) von der Tagesordnung gestrichen wird.  
In einer Anfrage zu TOP 7 wird angemerkt, dass der Ortsrat gem. § 94 NKomVG bereits zu diesem 
Zeitpunkt an der Planung beteiligt werden müsse.  
LSBD Greife erläutert das übliche Verfahren, wonach eine Beteiligung der Ortsräte erst nach dem 
Aufstellungsbeschluss vorgesehen sei. Das Vorgehen entspreche § 94 NKomVG.  
 
Vors. Bergander lässt über den Antrag von RM Pöppe abstimmen: 
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Abstimmungsergebnis:  2 Ja-Stimmen 
    7 Gegen-Stimmen 
    1 Enthaltung 
 
RM Quebbemann weist darauf hin, dass das Protokoll vom 02.09.2017 nicht vorliege. 
Vors. Bergander bestätigt, dass das Protokoll nicht rechtzeitig vom Vorsitzenden unterschrieben 
wurde und deshalb in der nächsten Sitzung beraten wird.  
 
 
TOP  3 Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 

09.02.2017 
 

 
 TOP 3 entfällt und kommt auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung.  
 
 
TOP  4 Einwohnerfragestunde  
 
 Aus der Bürgerschaft kommen Anregungen und Fragen zur geplanten Erweiterung des 
Gewerbegebietes „Eiker Esch“ in Schleptrup (s. TOP 6 und 7). 
Frau von Dreele bemängelt, dass die Ortsräte und Bürger über das Vorhaben aus der Zeitung 
erfahren haben und nicht vorab von der Verwaltung informiert wurden. Sie hätte sich abweichend 
von den gesetzlichen Vorgaben gewünscht, dass die Bürger und der Ortsrat zu einem früheren 
Zeitpunkt informiert werden.  
LSBD Greife erläutert, dass der erste Schritt für die Verwaltung sei, den Fachausschuss über die 
Vorlage zu informieren. Im weiteren Verfahren werde ausführlich über den Planinhalt informiert. 
Herr Neumann erfragt, wie die Verwaltung den Aufstellungsbeschluss erarbeiten will, wenn die 
Bürger nicht gefragt wurden.  
LSBD Greife erläutert die gesetzlichen Vorgaben zur Bürgerbeteiligung im Bauleitplanverfahren, das 
zwingend zwei Öffentlichkeitsbeteiligungen vorsieht. Die frühzeitige Beteiligung erfolge zeitnah 
durch eine Informationsveranstaltung, in der Einzelheiten zum Vorhaben vorgestellt werden. Die 
Beteiligung finde zu einem Zeitpunkt statt, in dem noch keine Pläne erarbeitet wurden, sodass 
frühzeitig Anregungen aus der Bürgerschaft eingebracht werden können.  
Herr Neumann stellt die Glaubhaftigkeit der Politik in Frage. Bei der  Aufstellung des B-Plans Nr. 155 
wurde zugesichert, dass es keine Erweiterung der Gewerbe- und Industriefläche gebe. Der 
Kompromiss der Bürgerinitiative fuße auf diesen Aussagen.  
BMG Pahlmann erklärt, dass die schnelle Vermarktung und die hohe Nachfrage nach Gewerbe- und 
Industrieflächen die Stadt veranlasst habe, nach weiteren Flächen zur gewerblichen Entwicklung im 
Stadtgebiet zu suchen. Die vorgesehene Erweiterungsfläche erwies sich dabei als geeignet. Ein 
Arbeitskreis für die inhaltliche Diskussion wäre in einem ähnlichen Rahmen wie beim B-Plan Nr. 155 
möglich. Für das nächste Jahr sei außerdem die Neuaufstellung des FNPs geplant, der die Grundlage 
für weitere Entwicklungen schaffe und Planungssicherheit für die Bürger und die Verwaltung 
ermögliche.  
 
Herr Neumann bemängelt das Vorgehen der Politik. Auch wenn es keine gesetzliche Grundlage gebe, 
hätte er sich eine vorzeitige Information der Bürger gewünscht. Er plädiert für eine offene und 
transparente Beteiligung. 
Herr König appelliert an die Politik, sich aufgrund früherer Aussagen gegen das Vorhaben 
auszusprechen.  
Ein Bürger befürchtet, dass weitere Gewerbe- und Industrieflächen ausgewiesen werden, wenn 
andere finanzstarke Firmen Interesse an neuen Flächen bekunden und die zuvor gefundenen 
Kompromisse hinfällig werden. 
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Herr Sollmann fragt an, was die Stadt als „geeignete“ Fläche ansieht. 
LSBD Greife erklärt, dass im Jahr 2005/06 ein gewerbliches Konzept von einem Planungsbüro 
erarbeitet wurde. Hierbei wurden Flächen im Umfeld der Bundesautobahn anhand von 
verschiedenen Kriterien auf ihre Eignung für die gewerbliche Entwicklung überprüft. Alle 
Informationen wurden in Karten zusammengetragen und überlagert, sodass ein Raster entstand, wo 
die Eignung von Flächen zu erkennen sei. Die Fläche des B-Plans Nr. 155 und die vorgesehene 
Erweiterungsfläche sind demnach grundsätzlich geeignet. 
Herr Neumann möchte wissen, warum auch die Flächen südlich der B 218 als geeignet eingestuft 
wurden. Aus Sicht der Bürger liege keine Eignung vor, da sich diese Flächen zwischen Wohnbebauung 
und in einer naturnahen Umgebung befinden.  
LSBD Greife erläutert, dass das Planungsbüro den Auftrag hatte, grundsätzlich geeignete Flächen zu 
identifizieren. Die Bauverwaltung müsse dann im weiteren Vorgehen, die Flächen auf die städtischen 
Belange hin prüfen. Im Zuge der FNP-Neuaufstellung nächstes Jahr werden alle gewerblichen Ansätze 
erneut untersucht. 
 
Ein Bürger äußert seine Bedenken, dass die rasante Ausweisung von Gewerbe- und Industriegebieten 
langfristig dazu führe, dass Schleptrup seinen Status als kein Erholungsgebiet verliere. 
Vors. Bergander könne die Emotionen verstehen. Aber die Politik müsse sachlich und unabhängig 
entscheiden.  
 
Ein Bürger möchte wissen, wer den Bürgern versichere, dass es in Schleptrup keine weiteren 
gewerblichen Ausweisungen mehr gebe.  
LSBD Greife erläutert, dass gesamt Schleptrup nicht zur Debatte stehe. Jeder gewerbliche Ansatz 
wird im Rahmen der FNP-Neuaufstellung geprüft, dies betreffe das gesamte Stadtgebiet. Auch wenn 
eine Fläche als grundsätzlich geeignet erkannt wurde, müsse die Stadt dies nicht umsetzen. Es sei die 
Aufgabe der Verwaltung, der Politik Vorschläge für die gewerbliche Weiterentwicklung zu machen. 
Gleichzeitig sei es auch die Aufgabe, genügend Freiflächen sicherzustellen. 
 
Ein Bürger wirft der Politik Wortbruch vor, die versichert habe, dass es keine Erweiterung geben soll. 
LSBD Greife ist davon ausgegangen, dass die Gewerbeflächen eine längere Zeit ausreichen werden. 
Fa. Amazone kam auf die Stadt zu und wollte möglichst eine Fläche größer als 20 ha erwerben. Die 
Erfahrung der Jahre habe gezeigt, dass es vielfach bei der Flächenerwartung darunter bleibt. Die 
Verwaltung sei davon ausgegangen, dass die Stadt wesentlich mehr Fläche außerhalb der 
Vermarktung von Amazone behalten könne. Es sind nur etwas  mehr als 3 ha übrig geblieben, die 
noch an Dritte verkaufen werden konnten. Die Flächen stehen kurz vor dem Ausverkauf. Die 
Entwicklung sei deutlich schneller als erwartet gegangen. 
 
Ein Bürger befürchtet, dass der Ortsteil Schleptrup getrennt und der Ortskern zerstört werde, wenn 
die Gewerbeflächen südlich der Bundesstraße realisiert werden. 
LSDB Greife betont nochmals, dass das Konzept des Planungsbüros nicht bedeutet, dass die 
Verwaltung die Flächen 1:1 umsetzt. Die vorgeschlagenen Flächen zerstören den Ortsteil nicht. Sie 
liegen an einer vielbefahrenen Bundestraße und seien qualitativ gut geeignet. Es gebe gute 
Argumente für die Entwicklung. 
 
Frau Lake stellt eine Frage zum Sanierungsgebiet des Bahnhofsumfeldes. In der Zeitung stand, dass es 
einen Zuschuss von 500.000 Euro gebe. Sie bittet um eine Erläuterung, da der Zeitungsartikel sehr 
missverständlich gewesen sei. 
LSBD Greife erklärt, dass die Stadt eine kurze Mitteilung vom Land bekommen habe. Danach erhalte 
die Stadt zusätzlich 1 Mio. Euro, die mit 500.000 Euro gegenfinanziert werden müsse. Der 
Hintergrund ist, dass andere Kommunen ihre Gelder nicht abgerufen haben. Der gesamte Betrag von 
9 Mio. Euro werde nicht erhöht, sondern das Geld stehe lediglich schneller zur Verfügung.  
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TOP  5 Weiterentwicklung ÖPNV Bramsche 

- Informationen durch Herrn Schniedermann, PlaNOS 
 

 
 Herr Schniedermann von PlaNOS stellt die Weiterentwicklung des Bramscher ÖPNVs anhand einer  
Präsentation vor. Die Präsentation ist diesem Protokoll als Anlage beigefügt.  
 
RM Marewitz richtet die Frage an PlanNOS, wie lange der Bedarf vorher angemeldet werden muss. 
Herr Schniedermann erklärt, dass es noch keine klare Entscheidung gebe. Für ein attraktives System 
sei eine kurzfristige Bereitstellung wichtig. Erfahrungen zeigen, dass bei diesem Konzept eine 
Anmeldung von 1-2 Stunden realistisch sei.  
RM Marewitz begrüßt die direkte Anbindung der Varusschlacht an die Nordwest Bahn bzw. nach 
Osnabrück durch den Bedarfsverkehr. 
 
BGM Pahlmann geht es um den Wegfall der Verbindung zwischen Wallenhorst und Bramsche durch 
die angepasste Linienführung der L 610 und einen möglichen Ersatz dieser Verbindung.  
Herr Schniedermann erläutert, dass sich die Bundesstraße für die Beschleunigung der L 610 anbiete, 
sodass die Verbindung in dem bisherigen Umfang nicht mehr vorhanden sei. Über weitere Optionen 
bzw. eine Ersatzlösung ist nachzudenken.  
 
Vors. Bergander fragt an, wann PlaNOS eine Entscheidung der Stadt brauche bzw. wann der Verkehr 
eingerichtet werden könne.  
Herr Schniedermann antwortet, dass eine kurzfristige Rückmeldung erforderlich sei, weil der Prozess 
des Fahrplanwechsels bereits begonnen habe.  
Herr Brockmeier ergänzt, dass PlaNOS bis spätestens Anfang/Mitte Mai grünes Licht für die 
Umsetzung brauche, wenn das Konzept in diesem Sommer umgesetzt werden soll. Der Endpreis für 
das vorgestellte Konzept belaufe sich jährlich auf 44.000 Euro (Brutto) für die Kommune. Die 
Verträge werden über die Stadtwerke abgewickelt. Die Kosten umfassen 15.000 Euro für dieses Jahr 
(5 Monate), wenn die Einrichtung zum Sommer erfolge. 
 
Vors. Bergander hält fest, dass die Fraktionen über das vorgestellte Konzept beraten sollen. Es sei 
noch zu klären, in welcher Sitzung das Thema ÖPNV besprochen werden soll, um zeitnah eine 
Entscheidung über die mögliche Umsetzung herbeizuführen. 
 
 
TOP  6 Kurz- und mittelfristige Gewerbeflächenentwicklung WP 16-21/0112 
 
 Vors. Bergander schlägt vor, die TOPs 6 bis 8 zusammenfassend vorzustellen, da die Inhalte 
ineinander übergehen. Die Ausschussmitglieder stimmen der Vorgehensweise zu. 
 
LSBD Greife trägt die TOPs 6 bis 8 anhand der Vorlagen vor.  

 
RM Neumann plädiert als Stellvertreter für die SPD-Fraktion für die Vorlagen WP 16-21/0113 und WP 
16-21/0114, weil ein erheblicher Bedarf an Gewerbe- und Industrieflächen in Bramsche bestehe. Die 
gewerblichen Ansiedlungen stärken den Arbeitsmarkt und seien mittel- und langfristig die Basis für 
die Gewerbesteuer. Bei der Aufstellung des B-Plan Nr. 155 konnte nicht von einem so schnellen 
Ausverkauf ausgegangen werden. Dies liege auch an der Attraktivität der Flächen durch die 
unmittelbare Anbindung an die Autobahn und Bundesstraße. Es müsse kurzfristig gehandelt werden, 
damit sich interessierte Unternehmen nicht anderweitig orientieren. Er könne die Kritik am Vorhaben 
nachvollziehen. Umso wichtiger sei es, frühzeitig mit den Bürgern in einen Dialog zu treten und sie im 
weiteren Planungsprozess zu beteiligen.   
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RM Rohe erläutert, dass DIE LINKE das interkommunale Gewerbe- und Industriegebiet mit 
Wallenhorst favorisiert hätte, da dort größere Flächen zur Verfügung stehen. Das Vorhaben müsse 
aber vorerst zurückgestellt werden, da nicht mit einer schnellen Realisierung zu rechnen sei. Deshalb 
stehe die Fläche in Hesepe an erster Stelle für eine gewerbliche Entwicklung. Das Gebiet Eiker Esch 
sei für die DIE LINKEN nicht akzeptabel. Sie hätten bereits den B-Plan Nr. 155 abgelehnt und damals 
ausführlich ihre Argumente dargelegt. Mit der Erweiterung würde das Gewerbegebiet zu dicht an die 
Wohnbebauung am Stiegeweg rücken und die geplanten Bauflächen an der Varusstraße unattraktiv 
machen. Er befürchte, dass aus Gewerbe irgendwann Industrie werden könne. 
Vors. Bergander ergänzt, dass die Stadt die Möglichkeit habe, im GE bzw. GI planerisch zu regeln, 
welche Unternehmen sich ansiedeln können.  

 
Herr Görtemöller ist als Ortsbürgermeister von Schleptrup von Ortsratmitgliedern angesprochen 
worden, dass die Beteiligung des Ortsrates zu diesem Zeitpunkt notwendig sei und zitiert den § 194 
NKomVG.  
Vors. Bergander verweist auf den Fachjuristen, der sich nochmal mit der Frage auseinandersetzen 
wird, ob das Vorgehen der Kommunalverfassung entspricht.  

 
RM Quebbemann begrüßt die positive Entwicklung der Gewerbeflächen in Bramsche, wodurch 
Arbeitsplätze geschaffen bzw. erhalten werden. Der Start des neuen Plans sei missglückt, was die 
Wortmeldungen aus der Bürgerschaft zeigen. Er hätte eine rechtzeitige Einbindung des Ortsrats für 
richtig gehalten. Die Beteiligung soll in einem offenen und transparenten Dialog mit den Betroffenen 
erfolgen (z.B. in einem Arbeitskreis). Die CDU favorisiert die Fläche in Hesepe für eine gewerbliche 
Entwicklung. Er sei überrascht gewesen von dem schnellen Ausverkauf der Gewerbeflächen des B-
Planes Nr. 155. Aufgrund der guten verkehrlichen Anbindung der Fläche sei mit einer Erweiterung zu 
rechnen gewesen. Für die CDU stehe die gewerbliche Entwicklung der Fläche „Eiker Esch“ noch nicht 
abschließend fest, weshalb sich die Fraktion bei der Entscheidung über den Aufstellungsbeschluss 
enthalte, da auch die Flächenverfügbarkeit noch abschließend zu klären sei.  
Vors. Bergander weist darauf hin, dass es erst Rechtsgeschäfte mit dem Grundeigentümer geben 
kann, wenn der letzte Beschluss gefasst sei. 

 
Herr Kiesekamp erklärt als Stellvertreter für die FDP, dass die Verfügbarkeit der Flächen das 
entscheidende Kriterium sei, um kurzfristig der hohen Nachfrage an Gewerbeflächen gerecht zu 
werden. Die Voraussetzung sei bei der Erweiterung „Eiker Esch“ gegeben zu sein. Bei einer schnellen 
Umsetzung sei auch die Fläche in Hesepe zu berücksichtigen. 

 
RM Pöppe stimmt zu, dass die schnelle Entwicklung nicht absehbar war. Sie sieht die Vorteile neuer 
Gewerbegebiete vor allem in den Arbeitsplätzen und der Gewerbesteuer. Aber es sei auch zu 
bedenken, dass mit einer steigenden Einwohnerzahl der Bedarf an Wohnraum und Infrastruktur-
einrichtungen steige. Es sei eine grundsätzliche Frage, wie sich Bramsche entwickeln soll. Die Grünen 
richten sich gegen die Beschlussvorlagen, nicht weil sie komplett gegen die Ausweisung von 
Gewerbeflächen sind, aber um die Versprechungen zu halten. Sie spricht sich für die Glaubwürdigkeit 
der Politik aus, um Politikverdrossenheit zu vermeiden. 

 
RM Hundeling betont, dass die CDU den Standort Hesepe priorisiere, weil in Schleptrup mit dem B-
Plan Nr. 155 bereits großflächig Gewerbe ausgewiesen wurde. Mit der Bürgerinitiative wurden 
damals Absprachen getroffen, dass die Fläche nicht erweitert wird. Aus Sicht der Landwirtschaft 
handelt es sich zwar um Sandboden, der aber eine gewisse Wertigkeit aufweist. Er sieht 
grundsätzlich das Problem, dass solche Flächen aus der landwirtschaftlichen Produktion 
herausgenommen werden. Wenn in diesem Bereich gebaut werde, dann solle möglichst effektiv und 
effizient geplant werden und Ausgleichmaßnahmen in andere Bereich verlegen werden. Er fordert, 
dass Gewerbe dort konzentriert ausgewiesen werde und dann an anderer Stelle, wo es auch für 
Natur und Landschaft besser passt, auszugleichen sei.  
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Herr Schulze kann nachvollziehen, dass sich die Schleptruper in ihrem Lebens- und Wohngefühl 
beeinträchtigt fühlen. Er befürworte aber die Ansiedlung von Gewerbe und Industrie. Sie biete eine 
Chance, die Stadt weiterzuentwickeln und bestandsfähig zu machen, da neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden und die Infrastruktur ausgebaut wird. 
Ein Bürger merkt an, dass bei den bestehenden Unternehmen bereits ein Fachkräftemangel herrsche.  
Herr Schulze ergänzt seine Ausführung. Das Gebiet in Schleptrup sei durch die Lage an der Autobahn 
hundertprozentig geeignet. Die Fläche in Pente sei auch gut geeignet und Wallenhorst/Bramsche sei 
ein Zukunftsprojekt. Die Stadt brauche kurzfristig neue Gewerbeflächen, weil die Nachfrage aktuell 
vorhanden sei. 

 
Herr Sievert erklärt, dass für die neu ausgewiesenen Wohngebiete auch Arbeitsplätze vor Ort 
geschaffen werden müssen. Der Ausbau der Infrastruktureinrichtungen können durch die steigende 
Gewerbesteuer finanziert werden. Er begrüße, dass die Fläche in Hesepe für eine gewerbliche 
Entwicklung in Betracht gezogen werde. Die Voraussetzung sei aber das Einvernehmen der 
Eigentümer und ein finanzierbares Angebot seitens der Stadt. Das interkommunale Gewerbegebiet 
sei eher eine Überlegung für die Zukunft.  

 
RM Quebbemann fragt bei der Verwaltung an, wann die Vorlage für den Aufstellungsbeschluss für 
die Fläche in Hesepe vorgelegt wird.  
LSBD Greife erklärt, dass für Hesepe eine Vorlage erarbeitet wird, wenn die aktuell laufenden 
Gespräche mit der Eigentümerin weiter fortgeschritten sind. 

 
RM Quebbemann appelliert an die Stadt, den Kauf von Reserve- bzw. Optionsflächen durch 
Unternehmen stärker zu kontrollieren, damit eine kurzfristige Umsetzung sichergestellt ist. Er regt 
an, sich Gedanken über Preisvorstellungen zu machen und verweist auf die Baupflicht, um die 
Bauherren zur Bautätigkeiten und Investitionen zu  verpflichten. Eine interfraktionelle Einigung sei 
diesbezüglich anzustreben. Es komme nicht auf die Ausweisung als GE oder GI an, sondern die 
Regelungen in den Festsetzungen seinen entscheidend, um die Zulässigkeit von Unternehmen  zu 
regulieren.  

 
RM Pöppe beantragt, die Abstimmung über die Vorlagen WP 16-21/113 und WP 16-21/114 zu 
verschieben. 
 
Vors. Bergander lässt über den Antrag von RM Pöppe abstimmen: 
Abstimmungsergebnis:  2 Ja-Stimmen 
    9 Gegen- Stimmen 
 
 
TOP  7 36. Änderung des Flächennutzungsplanes - Gewerbliche 

Baufläche im Ortsteil Schleptrup - Aufstellungsbeschluss 
gem. § 2 (1) BauGB 

WP 16-21/0113 

 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die 36. Änderung des Flächennutzungsplanes wird gem. § 2 Abs. 1 BauGB aufgestellt. 
 

2. Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB wird eine 
Umweltprüfung mit spezieller Artenschutzprüfung (SAP) und Eingriffsregelung durchgeführt. 
Dabei werden die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem 
Umweltbericht beschrieben und bewertet. 
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3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt wird, werden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 1 BauGB 
unterrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert.  

 
4. Eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wird durchgeführt.  

 
5. Der Geltungsbereich liegt in den Fluren 20 und 21, Gemarkung Schleptrup und ist in der 

beiliegenden Anlage gekennzeichnet. Der wirksame Flächennutzungsplan soll im 
Geltungsbereich der 36. FNP-Änderung aufgehoben werden. 

 
 
 Die 36. Änderung des FNPs wurde gemeinsam mit der Kurz- und mittelfristigen Gewerbeflächen-
entwicklung und der 36. Änderung des Flächennutzungsplanes unter TOP 7 erläutert und beraten. 
 
Vors. Bergander lässt über die Vorlage WP16-21/0113 abstimmen. 
Abstimmungsergebnis:  6 Ja-Stimmen 
    2 Gegen-Stimmen 
    3 Enthaltungen 
 
 
TOP  8 Bebauungsplan Nr. 164 "Industrie- und Gewerbegebiet 

"Eiker Esch" - Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB 
WP 16-21/0114 

 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Bebauungsplan Nr. 164 „ Industrie- und Gewerbegebiet Eicker Esch“ wird gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB aufgestellt. 
  

2. Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB wird eine 
Umweltprüfung mit spezieller Artenschutzprüfung (SAP) und Eingriffsregelung durchgeführt. 
Dabei werden die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in 
einem Umweltbericht beschrieben und bewertet.  
 

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die 
Planung berührt werden, werden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 1 
BauGB unterrichtet und zur Äußerung, auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert.  
 

4. Eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wird durchgeführt. 
 

5. Der genaue Geltungsbereich liegt in den Fluren 20 und 21 der Gemarkung Schleptrup und ist 
in der beiliegenden Anlage gekennzeichnet. 

 
 
 Die Änderung des B-Plans wurde gemeinsam mit der Kurz- und mittelfristigen Gewerbeflächen-
entwicklung und der 36. Änderung des Flächennutzungsplanes unter TOP 6 und 7 erläutert und 
beraten. 
 
Vors. Bergander lässt über die Vorlage WP16-21/0114 abstimmen. 
Abstimmung:  6 Ja-Stimmen 
  2 Gegen-Stimmen 
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  3 Enthaltungen 
 

Vors. Bergander erläutert für die anwesenden Bürger das weitere Verfahren. Der Aufstellungs-
beschluss sei lediglich die Willensäußerung des Fachausschusses, dass inhaltlich an der Vorlage 
weiter gearbeitet werden soll. In Absprache mit dem Ortsbürgermeister bzw. dem Ortsrat werde nun 
zeitnah festlegt, in welcher Form die Informationsveranstaltungen stattfinden. Zudem biete er an, 
einen Arbeitskreis zu installieren, indem sich Verwaltung, Politik und Bürger gleichberechtig vor Ort 
treffen und über die weitere Planung sprechen. Er appelliert an die Bürger, sich zu beteiligen.  

 
Um 20:15 Uhr unterbricht Vors. Bergander die Sitzung kurzzeitig, um den anwesenden Bürger zu 
ermöglichen, die Sitzung zu verlassen.  
 
 
TOP  9 Bebauungsplan Nr. 144 "Südöstlich der 

Westerkappelner Straße" mit baugestalterischen 
Festsetzungen  
- erneute öffentliche Auslegung gem. § 4 a Abs. 3 in 
Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB 
- Bezugsvorlagen Nr. WP 06-11/462, WP 11-16/853, WP 
11-16/928 

WP 16-21/0104 

 
Beschlussvorschlag: 
 
 
1. Der Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 144 „Südöstlich der Westerkappelner Straße“ mit 

baugestalterischen Festsetzungen und der Entwurf der Begründung werden in der 
vorliegenden Fassung beschlossen. 

 
2. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 144 „Südöstlich der Westerkappelner Straße“ mit 

baugestalterischen Festsetzungen und der Entwurf der Begründung (einschließlich 
Umweltbericht und schalltechnischer Beurteilung) werden gemäß § 4 a, Abs. 3 i. V. m. § 3 Abs. 
2 BauGB erneut öffentlich ausgelegt.  
 

3. Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB wurde eine 
Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 
ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet wurden.  

 
4. Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung. 

 
5. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 

Planung berührt wird, werden gem. § 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4 a Abs. 3 sowie § 3 Abs. 2 
BauGB unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert. 

 
 
 
 LSBD Greife stellt die Vorlage (WP 16-21/0106) zur erneuten Auslegung des B-Plans Nr. 144 vor. Ein 
verkürztes Verfahren sei nicht vorgesehen, um eine inhaltliche Auseinandersetzung sicherzustellen. 

 
RM Quebbemann schlägt vor, den Absatz „sowie in den übrigen Teilen“ in den Festsetzungen zur 
Dachausbildung zu streichen. Mit den vorher benannten Gebietstypen MI und WA seien bereits alle 
Bereiche abgedeckt.  
LSBD Greife stimmt zu.  
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RM Quebbemann bemängelt die lange Verfahrensdauer der Planaufstellung. 
LSBD Greife antwortet, dass die Verwaltung den Bestandsschutz des Betriebe zu respektieren hatte. 
Der anwaltliche Beistand habe nun zugestimmt, was zuvor nicht der Fall war.  
 
RM Rohe erfragt, ob bis an die Bahn gebaut werden könne. Er zeigt sich überrascht, weil die Bahn 
Emissionen erzeuge.  
LSBD Greife bejaht die Frage. Mit der Festsetzung als Mischgebiet seien höhere Emissionswerte 
zulässig als in einem Wohngebiet. Das Mischgebiet, das zur Bahn orientiert ist, werde stärker 
reguliert und sei vor allem gewerblich orientiert.  
 
RM Brinkhus erläutert chronologisch das Vorgehen zum B-Plan Nr. 144, um aufzuzeigen, dass die 
Verzögerungen bei der Aufstellung nicht nur von der Verwaltung ausgingen. Seit 2009 haben sich 
verschiedene Gremien mit dem Thema beschäftigt. Das Planverfahren wurde zunächst nicht 
weitergeführt, da es keinen Konsens über die künftigen Festsetzungen gab. Eine Betriebsverlagerung 
konnte aufgrund von finanziellen Rahmenbedingungen nicht realisiert werden. Um eine Erweiterung 
der vorhandenen Wohnbebauung zu ermöglichen und die Emissionskonflikte einzudämmen, wurden 
die überbaubaren Flächen erweitert und die zulässigen Gewerbebetriebe eingeschränkt. Ein 
Reifenlager wurde zwischenzeitlich geräumt und die Aufstellung eines B-Plans sollte sicherstellen, 
dass eine derartige gewerbliche Entwicklung auf Flächen, die direkt an Wohngebäude grenzen, nicht 
mehr etabliert werden kann. Außerdem sollte im Rahmen des B-Plan Nr. 144 ein verträgliches 
Nebeneinander vorhandener Wohnbebauung und Gewerbebetrieben sichergestellt werden. Der 
ansässige Gewerbebetrieb erklärte dann, diesen Standort 2016 aufzugeben. Damit hat sich die 
ursprüngliche Gemengelage wesentlich verändert. Vor diesem Hintergrund ist der Entwurf des B-
Plans von 2016 im Bezug auf das lärmtechnische Gutachten überarbeitet und die schaltechnische 
Beurteilung aktualisiert worden. Durch diese Festsetzungen wird den vorbeugenden Emissionsschutz 
ausreichend Rechnung getragen. RM Brinkhus verweist auf weitere Festsetzungen des B-Plans Nr. 
144.  
 
Vors. Bergander lässt über die Vorlage WP 16-21/0104 abstimmen.  
Abstimmungsergebnis:   einstimmig 
 
 
TOP  10 Bebauungsplan Nr. 79 "Zwischen Lutterdamm und 

Rijswijker Straße" mit örtlichen Bauvorschriften 
- Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB in 
Verbindung mit § 13 BauGB sowie Auslegungsbeschluss 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

WP 16-21/0106 

 
Beschlussvorschlag: 

1. Die Aufstellung der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 79 „Zwischen Lutterdamm und 
Rijswijker Straße“ mit örtlichen Bauvorschiften wird gem. § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 

 
2. Die Aufstellung erfolgt im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB. Von einer 

Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB wird 
abgesehen. § 4 c BauGB ist nicht anzuwenden. 

 
3. Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 

und der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
BauGB wird abgesehen. 

 
4. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 79 „Zwischen Lutterdamm und Rijswijker Straße“ mit 
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örtlichen Bauvorschiften, 6. Änderung und der Entwurf der Begründung werden gem. § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt. 

 
5. Gem. § 4 a Abs. 2 BauGB wird die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gleichzeitig mit der öffentlichen Auslegung des Planentwurfes gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
durchgeführt. 

 
6. Der rechtskräftige Bebauungsplanes Nr. 79 „Zwischen Lutterdamm und Rijswijker Straße“ mit 

örtlichen Bauvorschiften soll im Geltungsbereich der 6. Änderung dieses Bebauungsplanes 
gleichzeitig außer Kraft gesetzt werden. 
 

7. Der Geltungsbereich der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 79 „Zwischen Lutterdamm 
und Rijswijker Straße“ mit örtlichen Bauvorschiften ist in der beigefügten Anlage 
gekennzeichnet. 

 
 
 
 Es wird keine Erläuterung gewünscht. Die Planung ist im Ortsrat vorgetragen worden. Der Ortsrat 
hat einstimmig zugestimmt. 
 
Vors. Bergander lässt über die Vorlage WP 16-21/0106 abstimmen.  
Abstimmungsergebnis:   einstimmig.   
 
 
TOP  11 Einwohnerfragestunde  
 
 Keine 
 
 
 
 
Pahlmann Ralf Bergander  
Bürgermeister Vorsitzende Protokollführer 
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